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Antragsteller*in:  

 
 

Hinweis: Das Dokument ist ausgefüllt und unterschrieben den Antragsunterlagen beizulegen.  

 

 

Es wird versichert,  

- dass das Weiterbildungsinstitut über für eine weiterbildungsstättenübergreifende Vermittlung von 

Theorie, Selbsterfahrung und Supervision über ausreichend qualifiziertes Personal in ausreichender 

Anzahl verfügt (§ 14 Absatz 3 WBO PT),  

- dass bei Kooperationsverträgen, die sich auf mehrere Weiterbildungsabschnitte erstrecken, 

sichergestellt wird, dass Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in Weiterbildung die jeweils 

vorgeschriebene Weiterbildung in den einbezogenen Weiterbildungsabschnitten aufeinander 

abgestimmt abgeleistet werden können (§ 14 Absatz 5 Satz 2 WBO PT).  

Es wird zur Kenntnis genommen,  

- dass vor oder zeitgleich mit dem Antrag auf Zulassung als Weiterbildungsinstitut ein Antrag als 

Weiterbildungsstätte gestellt werden muss (§§ 2 Absatz 2, 14 Absätze 1 und 4 WBO PT).  
- dass die Zulassung als Weiterbildungsinstitut in der Regel auf sieben Jahre befristet ist. Eine 

Verlängerung wird auf Antrag erteilt, wenn die Voraussetzungen weiter bestehen   
(§ 14 Absatz 2 WBO PT). Die Zulassung als Weiterbildungsinstitut entfällt, wenn die Zulassung als 
Weiterbildungsstätte endet.  

- dass der Name des Weiterbildungsinstituts in dem Verzeichnis der zugelassenen Weiterbildungsstätten 
veröffentlicht wird (§ 11 Absatz 9 WBO PT).  

- dass die von der Psychotherapeutenkammer Niedersachsen erteilte Zulassung als 
Weiterbildungsinstitut ganz oder teilweise zurückgenommen oder widerrufen werden kann, wenn oder 
soweit die Voraussetzungen bei Erteilung nicht gegeben waren oder nachträglich nicht mehr gegeben 
sind (§ 14 Absatz 7 WBO PT). 

 

 

 

 

__________________________                           ____________________________________   

Ort, Datum                 Name und Unterschrift  

                  Vertreter*in der Einrichtung 

                  Stempel der Einrichtung  

 

Zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Kammer werden die hierzu erforderlichen Daten gemäß 

§ 85a. Abs. 1 Satz 1 Heilberufsgesetz erhoben und elektronisch gespeichert. Diese Mitteilung erfolgt 

aufgrund § 17 Abs. 2 bis 4 des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes. Unsere ausführliche 

Datenschutzerklärung finden Sie auf der Webseite der Psychotherapeutenkammer Niedersachsen.  
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